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Bekanntmachung über die öffentliche Aus- 
legung des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 2043 -Alt-Walsum- „ehemalige 
Tennishalle“ für einen Bereich zwischen der 
Stellplatzanlage eines Getränkegroßhänd- 
lers an der Römerstraße im Westen, dem 
Grundstück der Feuerwehr im Norden, der 
Kleingartenanlage Walsum im Osten und  
der verbleibenden Tennisanlage Grün-Weiß 
im Süden gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) i. V. m. § 3 Planungssicher-
stellungsgesetz (PlanSiG)

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
12.06.2023 folgende Beschlüsse gefasst:

1.	� Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 2043 -Alt-Walsum- „ehema-
lige Tennishalle“ wird mit der Begründung 
beschlossen.

2.	� Dieser Entwurf des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 2043 -Alt-Walsum- „ehe-
malige Tennishalle“ ist einschließlich seiner 
Begründung und den wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellung- 
nahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m.  
§ 13a BauGB für die Dauer von sechs Wochen 
öffentlich auszulegen.

Ziel und Zweck des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Errichtung eines Garagenparks, 
bestehend aus 118 Garagen, zu schaffen. 

Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungs- 
planes Nr. 2043 -Alt-Walsum- „ehemalige Tennis-
halle“ kann mit der Begründung in der Zeit vom 
24.07.2023 bis 04.09.2023 im Internet unter
www.duisburg.de/bauleitplanung
öffentlich eingesehen werden.

Als zusätzliches Informationsangebot gem. § 3 
Abs. 2 PlanSiG können die Planunterlagen bei 
folgender Dienststelle eingesehen werden:

Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement
Stadthaus
Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, Eingang 
Moselstraße
47051 Duisburg
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für die Stadt Duisburg

Amt für Personal-  
und Organisations- 
management
47049 Duisburg
Sonnenwall 77-79

Kontaktdaten:
Tel.-Nr. 0160 96825780
m.krueger@stadt-duisburg.de

Termine zur Einsichtnahme im Stadthaus sind 
telefonisch montags bis donnerstags von 8:00 bis 
12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie 
freitags von 8:00 bis 14:00 Uhr unter den oben 
aufgeführten Kontaktdaten innerhalb der Ausle-
gungsfrist individuell zu vereinbaren.

An diesen Stellen können neben dem Bebauungs-
plan und der Begründung Informationen in Form 
von Gutachten und Untersuchungen eingesehen 
werden.

Die Auslegungsfrist ist hier gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB aufgrund der hohen Komplexität des Bau-
leitplanverfahrens auf 6 Wochen ausgedehnt.  
Während der Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen beim Oberbürgermeister der Stadt Duis- 
burg, zweckmäßigerweise beim Amt für Stadt- 
entwicklung und Projektmanagement unter den 
oben aufgeführten Adress- bzw. Kontaktdaten 
abgegeben werden. Stellungnahmen, die nicht 
rechtzeitig abgegeben werden, können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan un- 
berücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Duisburg 
deren Inhalt nicht kannte oder nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Auskünfte können nur telefonisch montags bis 
donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 
13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 bis 
14:00 Uhr unter den oben aufgeführten Kontakt- 
daten oder nach vorheriger Terminabsprache 
erteilt werden.

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 2043 
-Alt-Walsum- „ehemalige Tennishalle“ wird im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB  
aufgestellt. Im beschleunigten Verfahren nach  
§ 13a BauGB wird von der Umweltprüfung nach  
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach  
§ 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zu- 
sammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB abgesehen. Auf die Durchführung einer 
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seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 14. Juni 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3262005857 (alt 
162005854) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 14. Juni 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202360685 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 14. Juni 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 4200841734, 
4200841759 der Sparkasse Duisburg  
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. Juni 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202292615 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3203281179 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 14. Juni 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3211219781  
(alt 111219788) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 14. Juni 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202568071  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 14. Juni 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3201610627 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 14. Juni 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3201541657 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 19. Juni 2023

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2022 der GMVA Nieder-
rhein GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Ge- 
meinschafts-Müll-Verbrennungsanlage 
Niederrhein GmbH, 46049 Oberhausen, 
hat am 1. Juni 2023 den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2022 mit einer Bilanz-
summe von 87.566.590,87 € und einem 
Jahresüberschuss von 33.586.839,01 € 
festgestellt.

Der Jahresabschluss und Lagebericht kön-
nen nach vorheriger Terminabsprache bei 
der GMVA Niederrhein GmbH eingesehen 
werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PKF Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg 
hat am 30. März 2023 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die GMVA Gemeinschafts-Müll-Ver-
brennungsanlage Niederrhein Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, 46049 
Oberhausen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GMVA 
Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage 
Niederrhein Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
sowie dem Anhang, einschließlich der
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gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für große 
Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesent-
lichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die ge- 
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen - beabsichtigten oder un-
beabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver- 
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der GMVA 
Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage 
Niederrhein Gesellschaft mit beschränk- 
ter Haftung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 
2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund  
der bei der Prüfung gewonnenen Er- 
kenntnisse 

-  �entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für große Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2022 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 und

-  �vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-

Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

-  �identifizieren und beurteilen wir die Ri- 
siken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch so- 
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
führende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

-  �gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und  
den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnah- 
men, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft 
abzugeben.

-  �beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 

-  �ziehen wir Schlussfolgerungen über die  
Angemessenheit des von den gesetz- 
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh- 
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er- 
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser je- 
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

-  �beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu- 
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. 

-  �beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-  �führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 30. März 2023

PKF Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

gez. Lickfett	       gez. Büchtmann
Wirtschaftsprüferin       Wirtschaftsprüferin	

Oberhausen, 1. Juni 2023

GMVA Niederrhein GmbH
Geschäftsführung

gez. Michaela Schröder
gez. Frank Nachtsheim
gez. Dr. Adrian Richter

Bekanntmachung über die Auslegung  
des Plans im Rahmen des Anhörungs- 
verfahrens gemäß §§ 17 ff. Bundes-
fernstraßengesetz (FStrG) in Verbin-
dung mit § 73 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) und § 18 Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG):

Planfeststellungsverfahren für das Vor-
haben „BAB 59 – 6-streifiger Ausbau 
zwischen dem Autobahnkreuz (AK) 
Duisburg und der Anschlussstelle (AS) 
Duisburg-Marxloh“ von Bau-km 0+117 
bis Bau-km 6+802

Die Autobahn GmbH des Bundes, Nieder- 
lassung Rheinland, – im Folgenden Vor-
habenträgerin – hat am 20.12.2022 beim 
Fernstraßen-Bundesamt, Standort Bonn, 
– im Folgenden Planfeststellungsbehör-
de – die Zulassung des oben genannten 
Vorhabens beantragt. 
Gegenstand des Vorhabens ist der Ausbau 
der bestehenden Bundesautobahn (BAB) 
59 von vier auf sechs Fahrstreifen zwischen 
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Friedrich-Albert-Lange-Platz 7  
(Eingang Moselstraße)
47051 Duisburg

während der Dienststunden

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
13:00 Uhr und von 13:30 bis 16:00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Bei 
Einsichtnahme im Stadthaus Duisburg ist 
eine Terminabsprache nicht erforderlich. 
Bitte bei der Pförtnerloge anmelden.

Zugleich kann der Plan während des oben 
genannten Zeitraums der öffentlichen 
Auslegung (01.08.2023 bis einschließlich 
31.08.2023) in den Diensträumen 

der Bezirksverwaltung Walsum
Friedrich-Ebert-Straße 152
47179 Duisburg
Zimmer 406 und 407

der Bezirksverwaltung Hamborn
Duisburger Straße 213
47166 Duisburg
Zimmer 108 und 109

sowie
der Bezirksverwaltung Meiderich/
Beeck
von-der-Mark-Straße 36
47137 Duisburg
Zimmer 201 und 203

während der Dienststunden

Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 
12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag von 8:00 bis 14:00 Uhr

eingesehen werden. Bei Einsichtnahme in 
einer der genannten Bezirksverwaltungen  
ist zur Vermeidung von Wartezeiten eine 
vorherige telefonische Terminabsprache 
unter den folgenden Rufnummern zu 
empfehlen:

Bezirksverwaltung Walsum
Tel.: 0203/283-5702
Tel.: 0203/283-5638

Bezirksverwaltung Hamborn
Tel.: 0203/283-5234
Tel.: 0203/283-5200

-	 Übersichtslageplan
-	 Lagepläne
-	 Übersichtshöhenplan
-	 Höhenpläne
-	 Straßenquerschnitte
-	 Bauwerksskizzen
-	� Grunderwerbsplan und Grunderwerbs- 

verzeichnis
-	 Regelungsverzeichnis
-	 Lageplan Widmung
-	 Immissionstechnische Untersuchungen
-	� Lagepläne der Immissionsschutzmaß- 

nahmen
-	� Landschaftspflegerische Maßnahmen- 

pläne
-	� Landschaftspflegerische Maßnahmen- 

blätter
-	� Landschaftspflegerische Maßnahmen –  

Gegenüberstellung
-	� Landschaftspflegerischer Begleitplan –  

Erläuterungsbericht
-	� Landschaftspflegerischer Begleitplan – 

Bestands- und Konfliktpläne
-	� Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag nebst 

Art-für-Art-Protokollen
-	� Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag –  

Übersichtskarte
-	 UVP-Bericht
-	 Übersichtskarten – Schutzgüter
-	� Faunistische Planungsraumanalyse, nebst 

Karten
-	� Faunistische Sonderuntersuchungen – 

Vögel, Fledermäuse, Amphibien, -Repti- 
lien; nebst Karten

-	 Wassertechnischer Bericht
-	 Bericht zur Wasserrahmenrichtlinie
-	 Hydrogeologische Stellungnahmen
-	� Lagepläne und Systemskizzen zu den 

wassertechnischen Untersuchungen
-	 Verkehrsgutachten

Für das Vorhaben einschließlich der land- 
schaftspflegerischen Kompensationsmaß-
nahmen werden Grundstücke auf dem Ge-
biet der Stadt Duisburg in den Gemarkun-
gen Hamborn, Beeck, Meiderich, Ruhrort, 
Duisburg und Rheinhausen beansprucht.
Der Plan, bestehend aus Zeichnungen 
und Erläuterungen, liegt in der Zeit vom 
01.08.2023 bis einschließlich 31.08.2023 
in den Diensträumen der

Stadt Duisburg
Stadthaus
Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement

dem AK Duisburg und der AS Duisburg- 
Marxloh. Der Ausbauabschnitt ist auf dem 
Gebiet der Stadt Duisburg innerhalb der 
dortigen Stadtteile Marxloh, Meiderich 
und Alt-Hamborn gelegen und erstreckt 
sich zudem auf den Duisburger Hafen. Im 
Wesentlichen umfasst das Vorhaben die 
folgenden baulichen und landespflegeri-
schen Maßnahmen:

-  �6-streifiger Ausbau der bestehenden 
BAB 59 über eine Länge von ca. 6,802 
km, einschließlich baulicher Anpassung 
der Autobahnkreuze Duisburg (BAB 40) 
und Duisburg-Nord (BAB 42) sowie der 
Anschlussstellen Duisburg Marxloh, Duis- 
burg-Alt-Hamborn, Duisburg-Meiderich 
und Duisburg-Ruhrort

-  �Herstellung von insgesamt 70 Ingenieur- 
bauwerken (41 Brücken, 3 Trogbauwer- 
ken, 24 Stützwänden, 2 Überplattungs- 
bauwerken zum Schutz von Entsorgungs- 
leitungen)

-  �Herstellung von Entwässerungsbauwer-
ken (Beckenanlagen, Hebewerken, Ein- 
und Auslaufbauwerken)

-  Errichtung von Lärmschutzwänden
-  �Anlage von Baustelleneinrichtungsflä-

chen und Baustraßen
-  �Herstellung von Ausgleichs- und Ersatz- 

maßnahmen für die geplanten Eigriffe  
in den Naturhaushalt und das Landschafts- 
bild

-  Anlage einer Faunabrücke
-  �Herstellung einer Durchlasshilfe für 

Kleintiere
-  �Anlage einer Baumallee sowie Anpflan- 

zung von Einzelbäumen und Baum- 
gruppen

Für das oben genannte Vorhaben wird ein 
Planfeststellungsverfahren nach den §§ 17 
ff. FStrG in Verbindung mit §§ 72 bis 78 
VwVfG durchgeführt.

Für das Vorhaben besteht eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung gemäß §5 UVPG.

Hierzu hat die Vorhabenträgerin insbeson-
dere folgende entscheidungserheblichen 
Unterlagen vorgelegt:

-	 Erläuterungsbericht
-	 Variantenvergleich
-	 Übersichtskarte
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    �Bei Ausbleiben von Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch ohne diese 
verhandelt werden. Das Anhörungsver-
fahren endet mit Abschluss des Erörte- 
rungstermins. 

    �Der Erörterungstermin ist nicht 
öffentlich.

4. �Durch Einsichtnahme in die Planunter-
lagen, Erhebung von Einwendungen 
oder Stellungnahmen, Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestel-
lung entstehende Kosten werden nicht 
erstattet. 

5. �Über die Einwendungen und Stellung- 
nahmen wird nach Abschluss des An- 
hörungsverfahrens durch die Planfest-
stellungsbehörde entschieden. Entschä-
digungsansprüche werden, soweit über 
sie nicht im Planfeststellungsverfahren 
dem Grunde nach zu entscheiden ist, 
in einem gesonderten Entschädigungs-
verfahren behandelt (vgl. § 19, § 19a 
FStrG). Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) kann durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind (§ 74 Abs. 4 Satz 1, 
Abs. 5 VwVfG i. V. m. § 27 Abs. 1 Satz 
1 UVPG).

6. �Vom Beginn der Auslegung des Plans 
treten die Beschränkungen des § 9 FStrG 
und die Veränderungssperre nach § 9a 
FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht der 
Vorhabenträgerin ab dem eben genann-
ten Zeitpunkt ein Vorkaufsrecht an den 
vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 9 
Abs. 6 FStrG).

7. �Zudem wird darauf hingewiesen, dass 
die Vorhabenträgerin nach § 17 Abs. 2 
FStrG die Möglichkeit hat, eine vorläufige 
Anordnung zu beantragen, in der vor-
bereitende Maßnahmen oder Teilmaß-
nahmen zum Bau oder zur Änderung 
festgesetzt werden.

diese nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen. 

    �Das Gesagte gilt auch für Einwendungen 
und Stellungnahmen der nach § 3 des 
Gesetzes über ergänzende Vorschriften 
zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegen-
heiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/
EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – Um-
wRG) anerkannte Vereinigungen.

    �Bei Einwendungen, die von mehr als  
50 Personen auf Unterschriftslisten un- 
terzeichnet oder in Form vervielfältig-
ter gleichlautender Texte eingereicht 
werden (gleichförmige Eingaben), ist auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite eine unterzeichnende Person mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertre-
tung der übrigen Unterzeichnenden zu 
bezeichnen. Andernfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

2. �Diese ortsübliche Bekanntmachung dient 
zugleich der Benachrichtigung der nach 
§ 3 UmwRG anerkannte Vereinigungen 
von der Auslegung des Plans.

3. �Soweit das Fernstraßen-Bundesamt nicht 
auf eine Erörterung nach § 73 Abs. 6 
VwVfG i. V. m. § 18 Abs. 1 Satz 4 UVPG 
verzichtet (§ 17a Nr. 1 FStrG), werden 
die rechtzeitig erhobenen Einwendun-
gen und Stellungnahmen in einem Ter-
min erörtert, der mindestens eine Woche 
vorher ortsüblich bekannt gemacht wird. 
Behörden, die Vorhabenträgerin und 
diejenigen, die Einwendungen erhoben 
oder Stellungnahmen abgegeben haben, 
werden über den Termin benachrichtigt. 
Im Fall von gleichförmigen Einwendun- 
gen wird nur die Vertretung von dem 
Termin gesondert informiert (§ 17 VwVfG). 
Bei mehr als 50 Benachrichtigungen 
kann die Mitteilung durch eine öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt werden 
(§ 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG i. V. m. § 18 
Abs. 1 Satz 4 UVPG). 

    �Die Vertretung durch eine bevollmäch-
tigte Person ist möglich. Die Bevollmäch- 
tigung muss durch eine schriftliche Voll-
macht nachgewiesen und zu den Akten 
der Planfeststellungsbehörde gegeben 
werden. 

Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck
Tel.: 0203/283-7523
Tel.: 0203/283-7524.

Die Planunterlagen sowie der Inhalt dieser 
Bekanntmachung können zudem ab dem  
01.08.2023 über die Internetseite des Fern- 
straßen-Bundesamtes unter der Rubrik Plan- 
feststellung und dem dortigen Abschnitt 
Verfahren (https://www.fba.bund.de/)  
abgerufen und eingesehen werden. Darüber 
hinaus erfolgt gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 
UVPG eine Veröffentlichung im UVP-Portal 
des Bundes (www.uvp-portal.de).  
Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur  
Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a  
Abs. 1 Satz 4 VwVfG, § 20 Abs. 2 Satz  
2 UVPG).

1. �Jeder kann bis zum 04.10.2023 ein-
schließlich schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Planfeststellungsbehörde 
Fernstraßen-Bundesamt, Ulrich-von-Has-
sell-Straße 74-76, 53123 Bonn, oder bei 
der Stadt Duisburg, Stadthaus, Amt für 
Stadtentwicklung und Projektmanage-
ment, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, 
47051 Duisburg Einwendungen gegen 
den Plan erheben. 

    �Die Schriftform kann durch elektronische 
Form ersetzt werden. In diesem Fall ist 
das elektronische Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur  
zu versehen. Die DE-Mail ist an die De- 
Mail-Adresse des Fernstraßen-Bundes-
amtes „poststelle@fba-bund.de-mail.de“  
zu richten. Ergänzend wird darauf hinge-
wiesen, dass eine per einfacher E-Mail 
erhobene Einwendung nicht rechtswirk-
sam ist. 

    �Zur Wahrung der o. g. Frist ist der Ein-
gang der Einwendung bei der vorge-
nannten Planfeststellungsbehörde oder 
Gemeinde maßgebend. Die Einwendung 
muss den geltend gemachten Belang 
und das Maß der Beeinträchtigung er- 
kennen lassen, sie soll Namen und An-
schrift der Einwendenden enthalten.

    �Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind 
Einwendungen gegen den Plan für das 
Planfeststellungsverfahren mit Blick auf 
die Präklusionswirkung des § 21 Abs. 4 
Satz 1 UVPG ausgeschlossen, soweit 
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8. �Informationen zum Datenschutz finden 
Sie unter: www.fba.bund.de unter der 
Rubrik Planfeststellung und dem dorti-
gen Abschnitt Datenschutz.

Im Auftrag

Fernstraßen-Bundesamt, Ulrich-von-Hassell- 
Straße 74-76, 53123 Bonn
Geschäftszeichen: P4/02-01-04-01#00035

Bonn, den 22. Juni 2023

gez. Stefan Hagenberg
Leiter Referat P 4 – Abteilung 
Planfeststellung

Stadt Duisburg
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann
Amtsleiter

Auskunft erteilt:
Frau Würschem
Tel.: 0203 283-4752
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